
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/3/28 5Ob54/95,
5Ob133/95, 5Ob246/09a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1995

Norm

ABGB §833 D2

WEG 1975 §15

Rechtssatz

Eine Benützungsregelung kann sich nur auf gemeinsame Teile und Anlagen der Liegenschaft, nicht jedoch auf Objekte

eines Sondernutzungsrechtes erstrecken.

Entscheidungstexte

5 Ob 54/95

Entscheidungstext OGH 28.03.1995 5 Ob 54/95

5 Ob 133/95

Entscheidungstext OGH 24.10.1995 5 Ob 133/95

Vgl auch

5 Ob 246/09a

Entscheidungstext OGH 25.03.2010 5 Ob 246/09a

Vgl; Beisatz: Derartige Rechtseinräumungen hindern nicht nur die Qualifizierung als Benützungsregelung und

damit deren Kündbarkeit, sondern überhaupt die Verfügbarkeit der entsprechenden Liegenschaftsteile für

Benützungsregelungen. (T1)
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